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REGIONALER PLANUNGSVERBAND MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE 
 

 

 

 

Verbandssatzung 
 
für den Regionalen Planungsverband der Planungsregion  
Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern vom 18.09.2025 
gemäß Beschluss VV 3/25 der 63. Verbandsversammlung 
 

hier: Lesefassung 
 

Aufgrund § 13 des Gesetzes über die Raumordnung und Landesplanung Mecklenburg-Vor-
pommern (Landesplanungsgesetz – LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai 
1998 (GVOBl. M-V S. 503,613), mehrfach geändert sowie § 9a eingefügt durch Gesetz vom 
13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 149) i. V. m. § 152 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Mai 2024, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 
(GVOBl. M-V S. 130, 136) wird nach Beschlussfassung der 63. Verbandsversammlung vom 
18.09.2025 und Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Rechtsaufsichtbehörde folgende 
Satzung der Verbandssatzung des Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische Seen-
platte erlassen: 
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§ 1 

Gebiet und Rechtsform 
 
(1) Die Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte erstreckt sich gemäß § 12 Absatz 1 

Ziffer 4 LPlG auf das Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 
 
(2) Der Regionale Planungsverband der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte ist 

gemäß § 12 Abs. 3 LPlG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(3) Der Regionale Planungsverband hat seinen Sitz in der Stadt Neubrandenburg. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Der Regionale Planungsverband ist Träger der Regionalplanung in der Planungsregion 

Mecklenburgische Seenplatte. 
 
(2) Er hat die Aufgabe, 

1. gemäß § 9 Abs.1 LPlG das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu 
ändern oder zu ergänzen und dabei gemäß § 4 Absatz 4 LPlG eine Umweltprüfung 
durchzuführen 
 

2. gemäß § 20a Absatz 1 LPlG auf die Verwirklichung des Regionalen Raumentwick-
lungsprogramms hinzuwirken, indem er die Zusammenarbeit der für die Verwirkli-
chung maßgebenden Behörden und Personen des Privatrechts fördert. Dies kann 
insbesondere geschehen 

a) durch die Erarbeitung von Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen anderer Planungsträger, 

b) durch Regionalmanagement und die Erstellung von Entwicklungskonzepten 
für die Region oder deren Teilräume oder durch die Beteiligung an der Erstel-
lung von Entwicklungskonzepten, durch die raumbedeutsame Maßnahmen 
vorgeschlagen sowie inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt werden. 

 
(3) Der Regionale Planungsverband hat dabei: 

 

1. gemäß § 5 Absatz 1 LPlG die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu be-
achten, 

 

2. gemäß § 2 Raumordnungsgesetz und § 2 LPlG die Grundsätze der Raumordnung 
und Landesplanung gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

 
(4) Der Verband entsendet gemäß § 11 Abs. 3 Buchstabe n LPlG einen Vertreter in den Lan-

desplanungsbeirat. 
 
(5) Wegen der engen strukturellen Verflechtungen arbeitet der Regionale Planungsverband 

in Abstimmung mit der Obersten Landesplanungsbehörde mit anderen Planungsträgern 
innerhalb und außerhalb des Landes zusammen. 
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§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Regionalen Planungsverbandes sind der Landkreis Mecklenburgische 

Seenplatte, die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg als Oberzentrum und die 
Städte Demmin, Neustrelitz und Waren (Müritz) als Mittelzentren. 

 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verband bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Kräf-

ten zu unterstützen. Dazu haben sie insbesondere 
 

1. raumbedeutsame Maßnahmen, die auf die Raumentwicklung in der Region Wirkung 
haben können, ihm so rechtzeitig mitzuteilen, dass Empfehlungen und Beschlüsse 
des Regionalen Planungsverbandes möglich sind und berücksichtigt werden kön-
nen; 

 
2. die Verwirklichung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms und andere bin-

dende Beschlüsse des Verbandes zu fördern. 
 
 

§ 4 
Organe des Regionalen Planungsverbandes 

 
(1) Organe des Regionalen Planungsverbandes sind gemäß § 14 Abs.1 LPlG: 
 

1. die Verbandsversammlung, 
2. der Verbandsvorstand. 

 
(2) Die Amtszeit dieser Organe stimmt überein mit der Dauer der kommunalen Wahlperiode 

in Mecklenburg-Vorpommern. Binnen drei Monaten nach einer Kommunalwahl tritt die 
Verbandsversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, binnen vier Mona-
ten soll der Verbandsvorstand neu gewählt werden. Bis zur Neubildung nehmen die Or-
gane in ihrer bisherigen Zusammensetzung ihre Aufgaben wahr. 

 
 

§ 5 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht gemäß § 14 Abs. 2 und 3 LPlG aus: 
 

1. dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, dem Oberbürgermeis-
ter der großen kreisangehörigen Stadt Neubrandenburg und den Bürgermeistern der 
Mittelzentren Demmin, Neustrelitz und Waren (Müritz). 

 
2. den weiteren Vertretern der Verbandsversammlung. 

 
Jedes Verbandsmitglied entsendet gemäß § 14 Abs. 3 LPlG für je angefangene 10 000 
Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Es gelten die vom Statistischen 
Amt zum 31. Dezember des jeweils vorvergangenen Jahres fortgeschriebenen Einwoh-
nerzahlen. Auf die Zahl der Vertreter des Landkreises werden der Landrat, der Oberbür-
germeister, die Bürgermeister der Mittelzentren sowie die weiteren Vertreter der großen 
kreisangehörigen Stadt Neubrandenburg und der Mittelzentren Demmin, Neustrelitz und 
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Waren (Müritz) angerechnet. Gemäß § 14 Abs. 3 LPlG darf kein Verbandsmitglied einen 
Stimmenanteil von mehr als 40 Prozent haben. 

 
(2) Die weiteren Vertreter nach Abs. 1 Ziffer 2 werden im Landkreis Mecklenburgische Seen-

platte vom Kreistag und in den Städten Neubrandenburg, Demmin, Neustrelitz und Waren 
(Müritz) von der jeweiligen Stadtvertretung für die Dauer der kommunalen Wahlperiode 
nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren entsprechend der Kommunalverfassung 
M-V bestimmt. Die weiteren Vertreter müssen nicht dem Kreistag oder der Stadtvertretung 
angehören und auch nicht Mitglieder von Parteien sein, müssen aber die Wählbarkeit für 
den Kreistag oder die Stadtvertretung besitzen. 

 
(3) Scheidet ein weiterer Vertreter nach Abs. 1 Ziffer 2 durch Tod, Verlegung seines Wohn-

sitzes, Verzicht oder Rücknahme seiner Bestellung frühzeitig aus der Verbandsversamm-
lung aus, wird nach den Grundsätzen der vorstehenden Bestimmungen ein Nachfolger-
benannt. 

 
(4) Im Falle ihrer Verhinderung werden vertreten: 
 

1. der Landrat, der Oberbürgermeister und die Bürgermeister jeweils durch ihre Stellver-
treter, 

 

2. die weiteren Vertreter nach Abs. 1 Ziffer 2 durch je einen Stellvertreter, der vom Kreis-
tag bzw. von der jeweiligen Stadtvertretung nach den Grundsätzen des Abs. 2 benannt 
wird. 

(5) Jeder Verbandsvertreter hat gemäß § 14 Abs. 2 LPlG eine Stimme und ist an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden. Jedoch können die Verbandsmitglieder gemäß § 156 
Abs. 7 KV M-V ihren Vertretern in der Verbandsversammlung in folgenden Angelegenhei-
ten Weisungen erteilen: 

 

1. Wahl und Abberufung des Verbandsvorsitzenden und des Verbandsvorstands, 

2. Änderung der Verbandssatzung, 

3. Beratung des Jahresabschlusses und Entlastung des Verbandsvorstandes, 

4. Festsetzung von Umlagen. 
 

Die Tätigkeit der Vertreter im Regionalen Planungsverband ist gemäß § 160 Abs. 1 KV 
M-V ehrenamtlich. 

 
 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten. Dazu zählen 

insbesondere: 
 

1. die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Regionalen Raumentwicklungs-
programms oder räumlicher und sachlicher Teilprogramme, 
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2. die Abgabe von Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren zu Entwürfen von 
Raumentwicklungsprogrammen des Landes und der angrenzenden Planungs-
regionen sowie zu Planungen, Maßnahmen und Vorhaben von regionaler Be-
deutung, 

 
3. das Hinwirken auf die Verwirklichung des Regionalen Raumentwicklungspro-

gramms durch Regionalmanagement und die Erstellung von Entwicklungskon-
zepten für die Region oder deren Teilräume, 

 

4. Vereinbarungen zur Zusammenarbeit über die Regionsgrenzen hinweg, 
 

5. die Feststellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie die Fest-
setzung der Umlagen der Mitglieder, 

 

6. die Annahme des Jahresabschlusses, die Entlastung des Verbandsvorstandes 
und des Vorsitzenden, 

 

7. die Aufnahme von Darlehen, 
 

8. die Grundsätze für Personalentscheidungen, 
 

9. die Änderung und die Aufhebung der Satzung, 
 

10. die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Verbandsversammlung obliegt zudem die Wahl: 
 

1. des Verbandsvorstandes, 

2. des Vorsitzenden und dessen Stellvertretern, 

3. des Vertreters im Landesplanungsbeirat, 

4. des Rechnungsprüfungsausschusses. 
 
(3) Die Verbandsversammlung kann die Beschlussfassung nach Absatz 1 Ziffern 2 und 3 auf 

den Verbandsvorstand übertragen. 
 
 

§ 7 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzuberu-

fen, wenn mindestens ein Viertel der Vertreter der Verbandsmitglieder das unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes beantragt oder der Verbandsvorstand die Einberufung be-
schließt. 

 
(2) Der Vorsitzende beruft die Verbandsversammlung durch schriftliche Einladung unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung ein. Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden 
durch den Vorsitzenden geleitet. 

 
(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszu-

schließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interes-
sen Einzelner es erfordern. Über den Ausschluss oder die Wiederherstellung der Öffent-
lichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen werden öffentlich bekanntgemacht. 
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(4) Von den Sitzungen der Verbandsversammlung können durch den Planungsverband und 

dessen Geschäftsstelle Film- und Tonaufnahmen angefertigt und live auf die verbandsei-
gene Homepage eingestellt werden (Livestream). Darüber entscheidet die Verbandsver-
sammlung per Grundsatzbeschluss. Die Übertragung ist unzulässig, sofern dieser von 
einem Viertel der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung widersprochen wird. 
Wenn ein Mitglied dies beantragt, ist die Abstimmung geheim durchzuführen. Eine dauer-
hafte Speicherung der Aufnahmen erfolgt nicht. Während des Livestreams ist die Kame-
raposition so festzulegen, dass nur das Vortragspult und das Präsidium neben dem Vor-
tragspult erfasst werden. Sonstige Personen mit Redebeiträgen sind rechtzeitig auf die 
Übertragung der Sitzung und damit einhergehende Datenverarbeitung hinzuweisen. Die 
Übertragung ist zu unterbrechen, sofern nicht die ausdrückliche Zustimmung zur Daten-
verarbeitung der betroffenen Personen vorliegt. 

 
 

§ 8 
Einwohnerfragestunde 

 
(1) Einwohner des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, die das 14. Lebensjahr voll-

endet haben, können zu Beginn jeder öffentlichen Verbandsversammlung Fragen zu An-
gelegenheiten des Planungsverbandes an den Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
richten und Vorschläge oder Anregungen unterbreiten.  
 

(2) Dieser Tagesordnungspunkt in der öffentlichen Verbandsversammlung soll nicht länger 
als 30 Minuten dauern. Die Redezeit soll dabei 3 Minuten pro Fragesteller nicht über-
schreiten. 
 

(3) Die Fragen sollen kurz und sachlich sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie 
dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allgemeinem Interesse beziehen und keine 
Wertungen enthalten. Eine Aussprache findet nicht statt. 

 
(4) Soweit Fragen nicht sofort beantwortet werden können, sollen diese mündlich in der 

nächsten Verbandsversammlung oder mit Zustimmung des Fragestellers schriftlich in-
nerhalb von einem Monat beantwortet werden. 

 
(5) Der Vorsitzende hat das Recht, einer anfragenden Person das Wort zu entziehen oder 

eine bereits gestellte Frage zurückzuweisen, wenn die Voraussetzungen des Absatz 2 
und 3 nicht erfüllt sind. 

 
 

§ 9 
Beschlüsse der Verbandsversammlung 

 
(1) Die ordnungsgemäß einberufene Verbandsversammlung ist gemäß § 30 Abs. 1 und 3 KV 

M-V i.V.m. § 154 KV M-V beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 
Stimmberechtigten anwesend ist. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zu-
rückgestellt worden, so ist die Verbandsversammlung in einer nachfolgenden Sitzung für 
diese Angelegenheit beschlussfähig, wenn mindestens drei der satzungsmäßigen Stimm-
berechtigten anwesend sind und bei der Ladung auf diese Vorschrift hingewiesen wurde. 
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(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden gemäß § 31 Abs. 1 KV M-V i.V.m. § 154 
KV M-V mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten in offener Abstim-
mung gefasst. Die einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der 
Nein-Stimmen übersteigt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind unbeachtlich. 
Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Beschlüsse zur Satzung bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmberechtigten in der Verbandsver-
sammlung. Auf Antrag eines Viertels aller Verbandsvertreter wird namentlich abgestimmt. 
Geheime Abstimmung, von Wahlen abgesehen, ist unzulässig, soweit in dieser Satzung 
nicht anderweitige Regelungen getroffen wurden. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 
(3) Die Verbandsvertreter dürfen gemäß § 24 Abs. 1 KV M-V weder beratend noch entschei-

dend mitwirken oder sonst tätig werden, wenn 

1. die Entscheidung ihnen selbst oder ihren Angehörigen im Sinne von § 20 Abs. 5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann, 

2. sie zu dem Beratungsgegenstand in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten 
abgegeben haben, 

3. sie eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereinigung vertreten, der die Ent-
scheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann oder 

4. sie Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde sind und der Beratungsgegenstand einen un-
mittelbaren Bezug zu ihrem dienstlichen Aufgabenbereich besitzt. 

 

§ 10 
Zusammensetzung des Verbandsvorstandes 

 
(1) Gemäß § 14 Abs. 4 LPlG besteht der Verbandsvorstand aus dem Landrat des Landkrei-

ses Mecklenburgische Seenplatte, dem Oberbürgermeister der großen kreisangehörigen 
Stadt Neubrandenburg sowie aus zwei Bürgermeistern, die aus dem Kreis der Mittelzent-
rumsbürgermeister der Mittelzentren Demmin, Neustrelitz und Waren (Müritz) gewählt 
werden. Zu diesen Mitgliedern treten vier weitere, aus der Mitte der Verbandsversamm-
lung zu wählende Mitglieder hinzu. 

(2) Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann Wahlvorschläge unterbreiten. Gewählt 
ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung.  

(3) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind ehrenamtlich tätig. 
 
 

§ 11 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorstand hat die Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten und 

auszuführen. Er hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 
 

1. Empfehlende Beschlussfassungen an die Verbandsversammlung zur Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms, 

 

2. Empfehlende Beschlussfassungen an die Verbandsversammlung über die in § 6 
Abs. 1 Ziffern 2 bis 10 festgelegten Angelegenheiten, 
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3. Beschlussfassungen über die in § 6 Abs. 1 Ziffern 2 und 3 festgelegten Angelegen-
heiten im Falle der Übertragung von Aufgaben nach § 6 Abs. 3, 

 

4. die Genehmigung des Abschlusses und der Aufhebung von Verträgen mit Bediens-
teten auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 Ziffer 8. 

 
(2) Der Verbandsvorstand erledigt außerdem die sonstigen Aufgaben des Verbandes, soweit 

nicht nach dieser Satzung die Verbandsversammlung oder der Vorsitzende zuständig ist 
oder die Verbandsversammlung sich die Erledigung bestimmter Aufgaben vorbehalten 
hat. 

 
 

§ 12 
Sitzungen des Verbandsvorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorstand wird vom Vorsitzenden nach Bedarf unter Bekanntgabe der Ta-

gesordnung einberufen. Er ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der 
Mitglieder des Verbandsvorstandes das unter Angabe des Beratungsgegenstandes be-
antragt oder der Verbandsvorstand die Einberufung beschließt. 

 
(2) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind nicht öffentlich. 
 
(3) Für die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassungen gelten die Bestimmungen nach § 

9 der Satzung. 
 
 

§ 13  
Vorsitzender 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt den Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende 

des Regionalen Planungsverbandes aus der Mitte des Landrates, des Oberbürgermeis-
ters und der Bürgermeister der im Verbandsvorstand vertretenen Mittelzentren. Der Vor-
sitzende ist zugleich Verbandsversammlungsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender. 
Gewählt ist jeweils, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung auf sich vereint. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird über dieselben Be-
werber erneut abgestimmt. Erhält auch dann niemand die erforderliche Mehrheit, so ist 
die Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederholen, wenn nur ein Bewerber zur Wahl 
stand. Bei zwei oder mehr Bewerbern findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewer-
bern mit der höchsten Stimmenzahl statt, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist mit der Wahl festzulegen. 

 
(2) Der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes vertritt den Regionalen Planungs-

verband. Der Vorsitzende führt nach Weisung des Verbandsvorstandes die laufenden Ge-
schäfte auf der Grundlage der Geschäftsordnung. Hierbei bedient er sich der Zuarbeit des 
zuständigen Amtes für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 
als Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes. 

 
(3) Für die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner zwei Stellvertreter gilt § 4 Abs. 2 entspre-

chend. 
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§ 14  
Facharbeitsgruppe 

 
Zur Unterstützung der Verbandsarbeit wird eine Facharbeitsgruppe gebildet. Dazu entsendet 
jedes Mitglied des Regionalen Planungsverbandes einen Vertreter mit Fachkompetenz für die 
Aufgaben des Regionalen Planungsverbandes in die Facharbeitsgruppe.  
 
 

§ 15  
Ausschüsse 

 
(1) Zur Erledigung ihrer Aufgaben und zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse bildet die Verbands-

versammlung nachstehende beratende Ausschüsse: 
 
1. Planungsausschuss; 

der Planungsausschuss besteht aus 6 Verbandsvertretern. Mitglieder des Verbands-
vorstandes sind von den Wahlen in den Planungsausschuss ausgeschlossen. 
 

2. Rechnungsprüfungsausschuss; 
der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Verbandsvertretern, davon je einem 
Vertreter des Landkreises, des Oberzentrums und 1 Vertreter aus einem der drei Mit-
telzentren. 

 
(2) Die Ausschussmitglieder sowie die Stellvertreter für die Ausschussmitglieder werden durch 

die Verbandsversammlung gewählt. Wahlvorschläge sind spätestens 7 Tage vor der Sit-
zung der Verbandsversammlung schriftlich an den Vorsitzenden zu übergeben, damit eine 
Wahlliste erstellt und vorab an die Verbandsvertreter übersandt werden kann. 
 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. Der Arbeit der Ausschüsse ist die Ver-
bandssatzung sinngemäß zu Grunde zu legen. Es gilt eine Ladungsfrist von 5 Tagen. 

 
(4) Die Mitglieder der Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte den Ausschussvorsitzenden und 

dessen Stellvertreter. 
 

 

§ 16  
Aufgaben der Ausschüsse  

 
 

(1) Der Planungsausschuss tagt themenbezogen und bedarfsweise. Er ist insbesondere zu-
ständig für: 
 

1. die sich aus der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms oder der räumlich und fachlich begrenzten Teilpro-
gramme ergebenden inhaltlichen Aufgaben 

2. die Einleitung von oder Mitwirkung bei Maßnahmen zur Verwirklichung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms 

3. die Vorbereitung von Beschlüssen des Vorstandes und der Verbandsversammlung im 
Zusammenwirken mit der Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes. 
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(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für die Vorbereitung des 

Jahresabschlusses, die Auswertung des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes zum 
Jahresabschluss und die Ableitung einer Beschlussempfehlung für den Vorstand und die 
Verbandsversammlung. Er hat in diesem Zusammenhang das Recht, die hierfür notwen-
digen Unterlagen einzusehen. 

 
 

§ 17  
Entschädigungen 

 
(1) Für die Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verbandsvorstan-

des, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Planungsausschusses erhalten die 
Vertreter ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils 40 Euro. Empfängern von funktionsbezo-
genen Aufwandsentschädigungen kann kein Sitzungsgeld gezahlt werden. §§ 14 und 16 
EntschVO M-V finden Anwendung. 

 
(2) Der Vorsitzende des Verbandes erhält entsprechend § 13 Abs.1 Satz 2 EntschVO M-V 

monatlich eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 330 Euro. 
 
(3) Den Stellvertretern des Vorsitzenden wird für die besondere Tätigkeit bei Verhinderung 

des Vorsitzenden für die Dauer der Verhinderung eine entsprechende Aufwandsentschä-
digung gewährt. 

 
(4) Die Vertreter der Facharbeitsgruppe erhalten keine Entschädigung, da sie diese Aufgabe 

im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit wahrnehmen. 
 
(5) Die Entschädigungen werden einmal halbjährlich für das erste Halbjahr spätestens zum 

30. September und für das zweite Halbjahr spätestens zum 31. März des Folgejahres 
ausgezahlt. 

 
 

§ 18 
Mitwirkung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 

 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte wirkt als Ge-
schäftsstelle nach Weisung des Regionalen Planungsverbandes bei der Regionalplanung mit. 
Dazu erledigt es insbesondere folgende Aufgaben: 
 

1. Erarbeitung der Entwürfe zur Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms oder von fachlichen oder räumlichen Teilprogrammen, 

 

2. Zuarbeit für Stellungnahmen und Empfehlungen des Regionalen Planungsverbandes 
zu Planungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung, 

 

3. Hinwirken auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung und 
Förderung der Zusammenarbeit der für die Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen 
und privaten Stellen, 

 

4. Erledigung laufender Geschäfte, wie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
von Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verbandsvorstandes und des Rech-
nungsprüfungsausschusses, 

 

5. fachliche Berichterstattung zu 1. bis 4., 
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6. Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 

§ 19 
Beteiligung der Behörden der Landesplanung 

 
An den Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verbandsvorstandes und der Fachar-
beitsgruppe kann die Oberste Landesplanungsbehörde teilnehmen. 

 
 

§ 20 
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1) Die Aufwendungen/Auszahlungen des Regionalen Planungsverbandes werden, soweit er 

keine anderen Erträge/Einzahlungen hat, von seinen Mitgliedern durch Umlagen gedeckt. 
 
(2) Die Umlagen der Mitglieder werden im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen berechnet. Dabei 

werden für die Berechnung der Umlage des Landkreises die Einwohnerzahlen der vier 
anderen Mitglieder von dessen Einwohnerzahl abgezogen. Es gelten die vom Statisti-
schen Amt zum 31. Dezember des jeweils vorvergangenen Jahres fortgeschriebenen Ein-
wohnerzahlen. 

 
(3) Zur Wahrnehmung von weiteren Aufgaben, die über die gesetzlichen Aufgaben gemäß § 

9 Abs. 1 LPlG hinausgehen, kann der Regionale Planungsverband gemäß § 13 LPlG von 
seinen Mitgliedern Sonderumlagen erheben. Die Sonderumlagen werden entsprechend 
Absatz 2 berechnet. 

 
(4) Kosten für Vorhaben, die nur für Teile des Planungsgebietes unmittelbare Bedeutung ha-

ben, sind von den betroffenen Mitgliedern im Verhältnis der Einwohnerzahl des Teilgebie-
tes zu tragen. 

 
 

§ 21 
Haushaltswirtschaft 

 
(1) Für die Haushaltswirtschaft des Regionalen Planungsverbandes gelten die Vorschriften 

der Kommunalverfassung entsprechend. 
 
(2) Für die Kassenführung bedient sich der Regionale Planungsverband des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte. 
 
(3) Der Jahresabschluss wird alljährlich durch das Rechnungsprüfungsamt eines Mitgliedes, 

das vom Verbandsvorstand bestimmt wird, geprüft. Die überörtliche Prüfung erfolgt durch 
den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern. 

 
(4) Die Aufgaben der Rechnungsprüfung gemäß Kommunalprüfungsgesetz (KPG) M-V wer-

den von einem Rechnungsprüfungsausschuss erfüllt. Dieser Ausschuss ist insbesondere 
zuständig für die Vorbereitung des Jahresabschlusses, die Auswertung des Prüfberichtes 
des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss und die Ableitung einer Beschluss-
empfehlung für den Vorstand und die Verbandsversammlung. Er hat in diesem Zusam-
menhang das Recht, die hierfür notwendigen Unterlagen einzusehen. 
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(5) Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, davon je 

einem Verbandsvertreter des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, des Oberzent-
rums Neubrandenburg und einem Verbandsvertreter aus dem Kreis der drei Mittelzentren. 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sowie ein Stellvertreter für jedes Mit-
glied sind durch die Verbandsversammlung zu wählen. Der Verbandsvorsitzende lädt zur 
ersten Ausschusssitzung ein. In dieser Sitzung wählen die Mitglieder des Rechnungsprü-
fungsausschusses aus ihrer Mitte den Ausschussvorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben das Recht, den Sitzungen des Rech-
nungsprüfungsausschusses beizuwohnen. Die Hinzuziehung von Sachverständigen ist 
zulässig. Die Organe des Regionalen Planungsverbandes können jederzeit vom Rech-
nungsprüfungsausschuss einen Bericht über den Stand der Arbeiten verlangen. Die Sit-
zungen des Rechnungsprüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

 
 

§ 22 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Satzung, der Haushaltssatzung und der Entlas-

tung des Vorstandes des Regionalen Planungsverbandes erfolgen im Internet unter der 
Internetadresse http://www.region-seenplatte.de. Die Satzung kann sich jedermann kos-
tenpflichtig zusenden lassen. Bezugsadresse ist das Amt für Raumordnung und Landes-
planung Mecklenburgische Seenplatte, Neustrelitzer Straße 121, 17033 Neubrandenburg. 
Dort werden auch Textfassungen zur Mitnahme bereitgehalten. Die öffentliche Bekannt-
machung der Satzung ist mit Ablauf des Tages erfolgt, an dem sie im Internet verfügbar 
ist. 

 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung von Sitzungen der Ver-

bandsversammlung erfolgt im Internet unter der Internetadresse http://www.region-seen-
platte.de. 

 
(3) Kann die in den Absätzen (1) und (2) festgelegte Form der öffentlichen Bekanntmachung 

infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht eingehalten wer-
den, so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger (Beilage zum Amts-
blatt für Mecklenburg-Vorpommern) - Erscheinungsweise: wöchentlich; Bezugsmöglichkeit 
über den Hersteller: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 
Hürth, www.wolterskluwer.de, Kundenservice: Telefon (02233) 3760 7201, Fax (02233) 
3760 7202, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com. 

 
 

§ 23 
Sprachformen 

Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen 
Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen 
Sprachform. 
 
  

http://www.region-seenplatte.de/
http://www.region-seenplatte.de/
http://www.region-seenplatte.de/


Mecklenburgische Seenplatte - gesund! Leben – nachhaltig! Wirtschaften – gemeinsam! Handeln 

 

 

13 

 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit Ablauf des Tages, an dem sie im Internet öffentlich bekannt ge-

macht worden ist, in Kraft. 
 
 
 
gez.: Andreas Grund, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Regionalen Planungsverbandes 
Mecklenburgische Seenplatte  
 
 
Hinweis: Gemäß § 5 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 6 der Kommunalverfassung M-V kann 
ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dieser Satzung enthalten oder 
aufgrund dieser Satzung veranlasst worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentli-
chen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn 
der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Regionalen Planungsver-
band Mecklenburgische Seenplatte geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von § 5 Absatz 5 Satz 1 
der Kommunalverfassung M-V stets geltend gemacht werden. 
 

 

 

 
 


